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(K)ein neuer Widerrufsjoker 
EuGH versus BGH

Mit seiner Entscheidung vom 26.03.2020 – Akten-
zeichen C 66/19 weckte der EuGH kurzzeitig die 
Hoffnung vieler Verbraucher und deren Rechtsbei-
stände auf eine (neue) Möglichkeit zum Widerruf 
von Willenserklärungen, die von Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Verbraucherkreditverträgen ab-
gegeben wurden. Dies hätte die Möglichkeit eröffnet, 
dass sich viele Verbraucher von ihren Darlehen lö-
sen können und in die Lage versetzt werden, Dar-
lehen zurückzuführen oder Darlehen mit besseren 
Konditionen abzuschließen.

Der EuGH hatte in seiner Entscheidung die Wider-
rufsbelehrung der beklagten Bank, die da lautete:

„Der Darlehensnehmer kann seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des 
Vertrages, aber erst, nachdem der Darlehens-
nehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 
2 BGB (z. B. Angaben zur Art des Darlehens, 
Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angaben zur 
Vertragslaufzeit) erhalten hat. […]“

für nicht ausreichend angesehen. Der EuGH verwies 
darauf, dass es Verbrauchern nicht möglich sei, allei-
ne am Text dieser Widerrufsinformation erkennen zu 
können, welche Folgen sein Widerruf nach sich zieht. 

Das Brisante an dieser Entscheidung ist, dass es 
sich bei der angegriffenen Widerrufsbelehrung um 
den Wortlaut der Musterwiderrufsbelehrung handelt. 
Eine Vielzahl von Gerichten hatte diese Widerrufsbe-
lehrung als ausreichend angesehen. Hilfsweise wur-
de von den Gerichten darauf hingewiesen, dass eine 
fehlerhafte Musterwiderrufsbelehrung nicht zulasten 
der Banken gehen könne, sondern durch den Staat 
zu verantworten sei. Der EuGH folgt dieser Auffas-
sung nicht und erklärt, dass die europäische Richt-
linie eine „klare“ und „prägnante“ Belehrung für die 
Widerrufsbelehrung verlange. Diesen Anforderungen 
sei die Widerrufsbelehrung nicht nachgekommen, 
sodass die Frist zur Erklärung des Widerrufs für den 
Verbraucher nicht begonnen habe und der Darle-
hensnehmer folglich weiter zum Widerruf berechtigt 
sei.
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Diesem Ansatz des EuGH und damit der Hoffnung 
vieler Darlehensnehmer hat der BGH mit seiner Ent-
scheidung vom 31.03.2020 - Aktenzeichen XI ZR 
198/19 zwischenzeitlich einen Riegel vorgeschoben. 
Der BGH erklärt, dass die Auslegung nationalen 
Rechts ausschließlich den nationalen Gerichten zu-
stehen würde. Zugleich kommt der BGH zu einem 
anderen Ergebnis als der EuGH. Der BGH erklärt 
dabei aber nicht ausdrücklich, dass die Muster-     
widerrufsbelehrung europarechtskonform sei, der 
BGH schlussfolgert vielmehr, dass die Verwendung 
der Musterwiderrufsbelehrung durch die einzelnen 
Banken nicht zu deren Lasten gehen könne. 
Verwende ein Kreditinstitut im Rahmen eines Ver-
braucherkreditdarlehens also die Musterwiderrufs-
belehrung, so beginne auch die Widerrufsfrist. 

Der BGH entlastet somit die Banken, wenn diese 
die Musterwiderrufsbelehrung verwenden. Es bleibt 
aber abzuwarten, ob zukünftig eine einheitliche Be-
wertung zwischen EuGH und BGH gefunden wird. 
Solange jedenfalls werden die Instanzgerichte die 
Vorgaben des BGH umsetzen und ein Widerrufs-
joker ist folglich nicht anzunehmen. Weiter wird zu 
beobachten sein, ob Darlehensnehmern Ansprüche 
gegen die Bundesrepublik Deutschland aufgrund 
einer möglicherweise fehlerhaften Umsetzung euro-
päischer Vorgaben durch den Gesetzgeber zuge-
sprochen werden. 
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